
Pflicht zum "privaten" Abrufen der dienstlichen E-
Mail
Beitrag von „Bolzbold“ vom 19. März 2020 07:49

Ich habe es anderenorts ja schon geschrieben:

41 Stunden bei ständiger Anwesenheit und Gleitzeitkonto und festen 30 Tagen
Urlaubsanspruch würde momentan jederzeit gegen das "Arbeitszeitmodell" eines Lehrers
eintauschen. Ich war selten so entspannt.

Die weitestgehende Nicht-Regelung der Arbeitszeiten und -bedingungen von Lehrkräften nutzt
letztlich beiden Seiten - weil jede Seite das zu ihren Gunsten ausnutzen kann - teilweise sogar
gleichzeitig. Wir kennen alle die Vor- und die Nachteile - und wie man hier Forum relativ
deutlich lesen kann, sind wir uns beider bewusst, tun uns nur schwer, wenn wir eben gerade
mehr die Nachteile erfahren, spüren oder schlicht nur sehen.
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